
 

 

Zweckverband für die Abfallentsorgung March (ZAM) 

 

§ 39 und § 73 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Schwyz 

vom 24. November 2010 ([KV] SRSZ 100.100) 

 

§ 79 f. des Gesetzes über die Organisation der Gemeinden und Bezirke  

vom 25. Oktober 2017 ([GOG] SRSZ 152.100) 

 

§ 6 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum Umweltschutzgesetz vom 24. Mai 2000 

([EGzUSG] SRSZ 711.110) 

 

 

A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

Art. 1 Verbandsbildung 

Die Gemeinden Altendorf, Lachen, Galgenen, Wangen, Schübelbach, Reichenburg, Tu-

ggen, Vorderthal und Innerthal bilden auf unbestimmte Zeit den «Zweckverband für die 

Abfallentsorgung March» (nachfolgend Verband genannt). 

 

 

Art. 2 Rechtspersönlichkeit 

Der Verband ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit. 

 

 

Art. 3 Sitz 

Der Sitz des Verbandes befindet sich am Ort der Geschäftsstelle. 

 

 

Art. 4 Verbandszweck und Verbandsaufgaben 

1 Der Verband bezweckt die Vermeidung und Entsorgung der Siedlungsabfälle im Ver-

bandsgebiet. Er fördert die Reduktion und die Wiederverwertung der Siedlungsabfälle, 

insbesondere durch Information, Beratung, Durchführung von Separatsammlungen und 

Bereitstellung von Sammelstellen.  

 
2 Siedlungsabfälle sind aus Haushalten stammende Abfälle sowie Abfälle aus Unter-

nehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen, deren Zusammensetzung betreffend Inhalts-

stoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar sind.  
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3 Zur Erreichung des Zweckes erlässt die Abgeordnetenversammlung direkt anwend-

bare Vorschriften oder Richtlinien. 

 
4 Der Verband kann insbesondere 

a) selbst Anlagen für den Transport, die Sammlung und Abfallverwertung bauen und 

betreiben, 

b) anderen Personen oder Anstalten des öffentlichen oder privaten Rechts angehören, 

solche gründen oder sich an solchen beteiligen,  

c) mit anderen Personen oder Gemeinden Verträge über die Benützung von Anlagen 

zur Abfallentsorgung abschliessen, 

d) mit anderen Personen oder Gemeinden Verträge über entgeltliche Dienstleistungen 

abschliessen. 

 

5 Die Beteiligung der Verbandsgemeinden an überregionalen Institutionen bleibt vor-

behalten; der Verband kann dabei koordinierende Aufgaben übernehmen. 

 

 

Art. 5 Entsorgungsmonopol 

1 Der Verband ist verpflichtet, den Verbandsgemeinden die Siedlungsabfälle zur Ent-

sorgung abzunehmen; Ausnahmen können durch Beschluss der Abgeordnetenver-

sammlung vorgesehen werden.  

 
2 Die im Verbandsgebiet anfallenden Siedlungsabfälle müssen über den Verband ent-

sorgt werden. Ausgenommen bleiben Leistungen, welche durch den Verband nicht an-

geboten werden. Vorbehalten bleibt überdies die Konzessionierung von Verbandsge-

meinden oder Privaten für definierte Tätigkeiten im Bereich der Entsorgung von Sied-

lungsabfällen durch Beschluss der Abgeordnetenversammlung.  
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B. ORGANISATION 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

Art. 6 Organe 

Organe des Verbandes sind:  

a) die Verbandsgemeinden; 

b) die Abgeordnetenversammlung;  

c) die Betriebskommission; 

d) die Rechnungsprüfungskommission. 

 

 

 

II. Die Verbandsgemeinden 

 

Art. 7 Befugnisse  

In die Zuständigkeit der Verbandsgemeinden fallen: 

a) die Finanzbefugnisse gemäss Anhang dieser Statuten; 

b) die Zustimmung zu Änderungen dieser Statuten gemäss Art. 34; 

c) die Auflösung des Verbandes gemäss Art. 33. 

 

 

Art. 8 Verfahren 

1 Eine Vorlage ist angenommen, wenn ihr die Mehrheit der Stimmenden sowie die 

Mehrheit der Verbandsgemeinden zugestimmt haben.  

 
2 Vorbehalten bleibt die notwendige Zustimmung durch alle Verbandsgemeinden für 

die Annahme einer Initiative gemäss Art. 9, für Statutenänderungen gemäss Art. 34 und 

für den Auflösungsbeschluss gemäss Art. 33.  

 

 

Art. 9 Initiativrecht 

1 300 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Verbandsgemeinden können bei der 

Abgeordnetenversammlung schriftlich und in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfs 

eine Initiative auf Änderung der Statuten einreichen. 
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2 Die Abgeordnetenversammlung überweist die nach Verbandsgemeinden geglieder-

ten Unterschriftenbogen den einzelnen Verbandsgemeinden zur Prüfung der Zahl der 

gültigen Unterschriften. 

 
3 Nach Feststellung des Zustandekommens der Initiative erlässt die Abgeordnetenver-

sammlung eine Verfügung über die Zulässigkeit der Initiative. Der Entscheidspruch ist 

den Initianten mitzuteilen und zusammen mit dem Initiativbegehren im Amtsblatt zu ver-

öffentlichen. Dagegen kann nach Massgabe des Verwaltungsrechtspflegegesetzes in-

nert zehn Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht erhoben werden. 

 
4 Erachtet die Abgeordnetenversammlung die Initiative als zulässig, lädt sie die Ver-

bandsgemeinden ein, in einem koordinierten Vorgehen die Initiative mit ihrem Antrag 

oder ihrem allfälligen Gegenvorschlag innert Jahresfrist der vorberatenden Gemeinde-

versammlung vorzulegen. 

 
5 Bei der anschliessenden Urnenabstimmung ist die Initiative angenommen, wenn ihr 

alle Verbandsgemeinden zugestimmt haben. Vorbehalten bleibt die Genehmigung durch 

den Regierungsrat.  

 
6 Im Übrigen richten sich Anordnung, Vorbereitung, Durchführung, Veröffentlichung, 

Anfechtung und Erwahrung der Ergebnisse der Urnenabstimmung sinngemäss nach 

den Vorschriften des Wahl- und Abstimmungsgesetzes.  

 

 

 

III. Abgeordnetenversammlung 

 

Art. 10 Zusammensetzung  

1 Jede Verbandsgemeinde entsendet einen Vertreter in die Abgeordnetenversamm-

lung und bestimmt einen Stellvertreter. Die Abgeordneten und die Stellvertreter werden 

vom jeweiligen Gemeinderat auf eine Dauer von zwei Jahren gewählt.  

 
2 Die Abgeordneten und die Stellvertreter müssen nicht dem Gemeinderat angehören. 

Sie sind wieder wählbar.  
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Art. 11 Befugnisse 

Der Abgeordnetenversammlung stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu: 

a) die Wahl des Präsidenten und des Vizepräsidenten aus ihrer Mitte, je auf die 

Dauer von zwei Jahren;  

b) die Wahl des Geschäftsführers und des Kassiers sowie die Wahl der Mitglieder der 

Betriebskommission, soweit diese nicht von Amtes wegen Einsitz nehmen; 

c) die Oberaufsicht über die Verwaltung des Verbandes sowie über den Betrieb der 

Anlage; 

d) die Beschlussfassung über den Voranschlag; 

e) die Finanzbefugnisse gemäss Anhang dieser Statuten; 

f) die Beschlussfassung über die Jahresrechnung; 

g) die Abnahme des Geschäftsberichts; 

h) der Erlass des Abfallreglementes und des Personalreglementes sowie allfälliger 

weiterer Reglemente; 

i) Die Genehmigung der Pflichtenhefte des Präsidenten, des Geschäftsführers und 

des Kassiers; 

j) die Einführung eines Lastenausgleichs und die Erhebung von Vorteilsabgaben ge-

mäss Art. 25 Abs. 2 bzw. Abs. 3; 

k) die Bewilligung von Ausnahmen zum Entsorgungsmonopol gemäss Art. 5; 

l) die Festsetzung der Sitzungsgelder und der Entschädigungen; 

m) die Vorbereitung von Anträgen an die Verbandsgemeinden; 

n) die Aufnahme weiterer Verbandsgemeinden gemäss Art. 31.  

 

Art. 12 Einberufung 

1 Die Abgeordnetenversammlung wird vom Präsidenten einberufen, so oft es die Ge-

schäfte notwendig machen, jährlich aber mindestens zwei Mal. Drei Abgeordnete kön-

nen unter Angabe der zu behandelnden Geschäfte die Einberufung einer Sitzung ver-

langen.  

 
2 Die Einladung zur Abgeordnetenversammlung erfolgt schriftlich, jeweils mindestens 

zehn Tage vorher und unter Angabe der zu behandelnden Traktanden. In dringenden 

Fällen kann die Einberufung der Abgeordnetenversammlung kurzfristig erfolgen.  
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Art. 13 Beschlussfassung 

1 Die Abgeordnetenversammlung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Abgeord-

neten anwesend ist. 

 
2 Für die Beschlussfassung ist das absolute Mehr der anwesenden Stimmberechtigten 

erforderlich. Der Präsident nimmt an den Abstimmungen und Wahlen teil und trifft bei 

Stimmengleichheit den Stichentscheid.  

 
3 Über die Verhandlung ist ein Protokoll zu führen. 

 
4 Die Abgeordnetenversammlung kann in Ausnahmefällen, wenn innert nützlicher Frist 

deren Einberufung nicht möglich ist, auf dem Zirkulationsweg Beschluss fassen. Ein Zir-

kularbeschluss erfordert die Zustimmung aller Abgeordneten. Der Beschluss wird unver-

züglich bekanntgegeben und anlässlich der nächsten Abgeordnetenversammlung pro-

tokolliert. 

 

 

 

IV. Betriebskommission 

 

Art. 14 Zusammensetzung 

1 Die Betriebskommission besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten der 

Abgeordnetenversammlung sowie aus drei weiteren Mitgliedern, welche nicht Abgeord-

nete sein dürfen.  

 
2 Der Geschäftsführer und der Kassier nehmen mit beratender Stimme Einsitz in die 

Betriebskommission. 

 

Art. 15 Befugnisse 

1 Die Betriebskommission ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht einem anderen Ver-

bandsorgan übertragen sind.  

 
2 Sie ist namentlich zuständig für: 

a) die Organisation und die operative Leitung des Verbandes;  

b) die Vorbereitung der Geschäfte und Antragstellung an die Abgeordnetenversamm-

lung; 

c) die Finanzbefugnisse gemäss Anhang dieser Statuten; 
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d) die Vergabe von Arbeiten und Lieferungen im Rahmen bewilligter Kredite; 

e) die Erteilung von Aufträgen für Projektierungen und Beratungen im Rahmen der be-

willigten Kredite; 

f) die Mittelbeschaffung im Rahmen der bewilligten Kredite; 

g) die Wahl des Betriebspersonals sowie die Festlegung der Anstellungsbedingungen 

gemäss Vorgaben des Personalreglementes; das Arbeitsverhältnis ist zivilrechtlich; 

h) die Aufsicht über den Geschäftsführer; 

i) die Führung von Prozessen und Genehmigung von Vergleichen; 

j) die Organisation der eigenen Sammelstellen. 

 

 

Art. 16 Einberufung 

Die Betriebskommission wird vom Präsidenten einberufen, so oft es die Geschäfte not-

wendig machen, jährlich aber mindestens zwei Mal.  

 

 

Art. 17 Beschlussfassung 

1 Die Betriebskommission ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder anwe-

send sind.  

 
2 Für die Beschlussfassung ist das absolute Mehr der anwesenden Stimmberechtigten 

erforderlich. Der Präsident nimmt an den Abstimmungen und Wahlen teil und trifft bei 

Stimmengleichheit den Stichentscheid. 

 
3 Über die Verhandlung ist ein Protokoll zu führen. Dieses ist auch den Abgeordneten 

zuzustellen. 

 

 

Art. 18 Geschäftsführer und Zeichnungsberechtigung 

1 Die Leitung der Administration und des Betriebs obliegt dem Geschäftsführer.  

 
2 Die Aufgaben und Kompetenzen des Geschäftsführers werden in einem Pflichtenheft 

umschrieben.  

 
3 Für den Verband zeichnen kollektiv zu zweien: Der Präsident oder der Vizepräsident 

zusammen mit dem Geschäftsführer.  
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V. Rechnungsprüfungskommission 

 

Art. 19 Zusammensetzung, Aufgaben 

1 Die Rechnungsprüfungskommission besteht aus drei Mitgliedern, die von den 

Säckelmeistern der Verbandsgemeinden je auf die Dauer von zwei Jahren gewählt wer-

den. 

 
2 Die Rechnungsprüfungskommission konstituiert sich selbst.  

 
3 Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission dürfen nicht der Abgeordneten-

versammlung oder der Betriebskommission angehören.  

 
4 Die Rechnungsprüfungskommission prüft das Rechnungswesen und stellt der Abge-

ordnetenversammlung zu Voranschlag und Rechnung Antrag. 

 
5 Die Rechnungsprüfungskommission kann im Rahmen der im Voranschlag bewilligten 

Mittel eine externe Revisionsstelle beiziehen.  

 

 

 

C. FINANZWESEN 

 

Art. 20 Voranschlag 

1 Für jedes Rechnungsjahr ist ein Voranschlag aufzustellen; er enthält einen Verteilplan 

über den voraussichtlichen Kostenbeitrag der Verbandsgemeinden. 

 
2 Der Voranschlag oder die voraussichtlichen Kostenbeiträge sind den Verbandsge-

meinden rechtzeitig zur Budgetierung zuzustellen.  

 
3 Die Kostenbeiträge stellen gebundene Ausgaben der Verbandsgemeinden dar.  

 

Art. 21 Rechnung 

1 Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr, sofern nichts anderes festgelegt wird. 

 
2 Die Rechnung ist so zu gestalten, dass sie eine klare Grundlage für die Überprüfung 

der Betriebs- und Investitionskosten bildet. Sie enthält den definitiven Kostenverteilplan. 
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Art. 22 Rechnungsführung 

1 Der Verband führt eine eigene Rechnung. 

 
2 Der Verband kann bei der Darstellung des Kontenrahmens des Voranschlags und der 

Jahresrechnung von den Vorschriften des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und 

Gemeinden, der dazugehörenden Verordnung und von den Vorschriften des harmoni-

sierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) abweichen.  

 
3 Die Abgeordnetenversammlung erlässt nähere Bestimmungen zur Darstellung. 

 
4 Die Führung der Verbandsrechnung und Verbandskasse kann einer Verbandsge-

meinde oder einer Drittperson übertragen werden. 

 

 

Art. 23 Krediterteilung 

Die Ausgabenkompetenzen der Organe sind im Anhang Finanzbefugnisse geregelt. 

 

 

Art. 24 Obligatorisches Referendum 

1 Ausgabenbeschlüsse der Abgeordnetenversammlung über neue einmalige Ausga-

ben von mehr als 500’000 Franken und neue jährlich wiederkehrende Ausgaben von 

mehr als 200‘000 Franken sind obligatorisch der Volksabstimmung in den Verbandsge-

meinden unterstellt. 

 
2 Die Abgeordnetenversammlung lädt die Verbandsgemeinden zur koordinierten 

Durchführung der vorberatenden Gemeindeversammlung samt anschliessender Urnen-

abstimmung ein.  

 
3 Bei der Urnenabstimmung ist die Vorlage angenommen, wenn ihr die Mehrheit der 

Stimmenden sowie die Mehrheit der Verbandsgemeinden zugestimmt haben. 

 
4 Im Übrigen richten sich Anordnung, Vorbereitung, Durchführung, Veröffentlichung, 

Anfechtung und Erwahrung der Ergebnisse der Urnenabstimmung sinngemäss nach 

den Vorschriften des Wahl- und Abstimmungsgesetzes.  
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Art. 25 Kostenbeiträge der Verbandsgemeinden 

1 Betriebs- und Finanzierungskosten werden den Verbandsgemeinden entsprechend 

den angelieferten Abfallmengen belastet; für überdurchschnittliche Anlieferungen kön-

nen Sonderansätze berechnet werden.  

 
2 Der Verband kann einen Lastenausgleich, insbesondere für eine gleichmässige 

Transportkostenbelastung der Verbandsgemeinden, vorsehen.  

 
3 Der Verband kann bei der Standortgemeinde und den angrenzenden Gemeinden der 

zentralen Sammelstelle eine Vorteilsabgabe erheben. 

 

 

Art. 26 Investitionskosten 

Die Geldmittel für Investitionskosten können auf dem Kreditweg beschafft werden. 

 

 

Art. 27 Entsorgungsabgaben 

1 Der Verband erhebt unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips einheitliche Ent-

sorgungsabgaben zur vollumfänglichen oder teilweisen Deckung der Kostenbeiträge. 

 
2 Der Abgabeertrag soll den veranschlagten Kostenbedarf nicht überschreiten. Diffe-

renzen werden den Verbandsgemeinden nach Massgabe von Art. 25 gutgeschrieben 

oder belastet.  

 
3 Die Erhebung von zusätzlichen Entsorgungsabgaben bleibt den Verbandsgemeinden 

vorbehalten.  

 

 

Art. 28 Fälligkeit 

1 Der Verband kann den Verbandsgemeinden monatliche Akontobeiträge zur Deckung 

der laufenden Betriebs- und Finanzierungskosten in Rechnung stellen.  

 
2 Differenzen zu den definitiven Kostenbeiträgen werden mit der Genehmigung der 

Rechnung fällig.  
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3 Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage nach Fälligkeit, verspätete Zahlungen sind zu ei-

nem Satz zu verzinsen, der ein halbes Prozent über dem Satz für Gemeindedarlehen 

liegt.  

 

 

 

D. Schlussbestimmungen 

 

Art. 29 Aufsicht 

Der Verband untersteht der Aufsicht des Regierungsrates des Kantons Schwyz. 

 

 

Art. 30 Streitigkeiten 

1 Im Falle von Beitrags- oder Vollzugsstreitigkeiten erlässt die Abgeordnetenversamm-

lung eine Verfügung, die nach den Bestimmungen über die Verwaltungsrechtspflege des 

Kantons Schwyz angefochten werden kann.  

 
2 Allfällige Streitigkeiten zwischen dem Verband und den Verbandsgemeinden sowie 

den Verbandsgemeinden unter sich, die sich aus diesen Statuten ergeben, sind auf dem 

Wege des Verwaltungsprozesses nach den Bestimmungen über die Verwaltungsrechts-

pflege des Kantons Schwyz zu erledigen. 

 

 

Art. 31 Erweiterung 

1 Weitere Gemeinden können in den Verband aufgenommen werden. 

2 Eine neue Verbandsgemeinde hat sich in die Verbandsanlagen einzukaufen.  

 

 

Art. 32 Austritt  

1 Die Verbandsgemeinden können unter Wahrung einer zweijährigen Kündigungsfrist 

auf das Ende eines Geschäftsjahres und nach Genehmigung durch den Regierungsrat 

aus dem Verband austreten.  

 
2 Mit dem Austritt fällt jeder Anspruch am Verbandsvermögen oder auf Rückerstattun-

gen von Leistungen dahin.  
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3 Erwächst dem Verband bzw. den verbleibenden Verbandsgemeinden durch den Aus-

tritt einer Gemeinde ein erheblicher finanzieller Nachteil, so hat die ausscheidende Ge-

meinde dem Verband eine entsprechende Austrittsentschädigung zu leisten, die im 

Streitfall gemäss der Gesetzgebung über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton 

Schwyz im Verwaltungsprozess festgelegt wird.  

 

 

Art. 33 Auflösung 

1 Die Auflösung des Verbandes ist zulässig und kommt zustande, wenn die Stimmbe-

rechtigten in allen Verbandsgemeinden zustimmen, der Verbandszweck für alle Gemein-

den anderweitig sichergestellt und die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Verbandes 

gewährleistet ist.  

 
2 Das Liquidationsergebnis ist auf die Verbandsgemeinden entsprechend ihrer Einwoh-

nerzahl aufzuteilen.  

 
3 Die Auflösung bedarf der Genehmigung durch den Regierungsrat. 

 

 

Art. 34 Statutenänderung 

1 Diese Statuten können mit Zustimmung der Stimmberechtigten in allen Verbandsge-

meinden abgeändert werden. 

 
2 Statutenänderungen bedürfen der Genehmigung durch den Regierungsrat.  

 

 

Art. 35 Reglemente 

Ausführungsvorschriften werden in Reglementsform erlassen, soweit die Statuten nichts 

anderes bestimmen.  

 

 

Art. 36 Kommunale Erlasse und Reglemente 

1 Die Verbandsvorschriften gehen kommunalen Erlassen vor.  

 
2 Nötigenfalls sind diese anzupassen.  
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Art. 37 Haftung 

1 Die Verbandsgemeinden haften für Schäden an den Verbandsanlagen, die durch 

Missachtung der Vorschriften entstanden sind.  

 
2 Wird der Verband durch Dritte geschädigt, sind diese nach den gesetzlichen Bestim-

mungen haftbar. 

 

 

Art. 38 Sinngemässe Anwendung des GOG 

Kann diesen Statuten keine einschlägige Vorschrift entnommen werden, so gelten die 

Bestimmungen des Gemeindeorganisationsgesetzes (GOG) des Kantons Schwyz sinn-

gemäss.  

 

 

Art. 39 Inkrafttreten 

1 Diese Statuten treten nach der Zustimmung durch die Stimmberechtigten in allen Ver-

bandsgemeinden mit der Genehmigung durch den Regierungsrat auf Beginn des der 

Genehmigung folgenden Rechnungsjahres in Kraft.  

 
2 Sie ersetzen die Statuten vom 17. Mai 1992. 

 

 

Lachen, 5. Mai 2021 

 

Angenommen anlässlich der Urnenabstimmung vom 13. Februar 2022  

von den Verbandsgemeinden: 

 

Altendorf 

Lachen 

Galgenen 

Wangen 

Schübelbach 

Reichenburg 

Tuggen 

Vorderthal 

Innerthal 

 

Vom Regierungsrat genehmigt am 12. April 2022 

 

Inkraftsetzung: 1. Januar 2023 


